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10453 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr 

über den Beschluss des Nationalrates vom 20. November 2020 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (39. KFG-Novelle) 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
- Änderung und Erweiterung der Liste der Fahrzeuge, an denen ex-lege Blaulicht angebracht werden 

darf. 
- Änderung dahingehend, dass das EU-Emblem mit dem internationalen Unterscheidungszeichen auch 

auf roten Kennzeichentafeln anzubringen ist. 
- Änderung und Klarstellung, dass 10-km/h-Fahrzeuge auch ohne Lenkerplatz mittels Fernsteuerung 

verwendet werden dürfen. 
- Klarstellung, dass der Betrieb von Verbrennungsmotoren zur Ladegutkühlung auf Rastplätzen eine 

vermeidbare Luftverunreinigung darstellt, wenn am Standort Strom-Terminals vorhanden sind. 
- Änderungen und Klarstellung, dass der Name des Fahrschulinhabers bei Werbeauftritten und bei 

Aufschriften an Schulfahrzeugen weggelassen werden darf.  
 
Der Ausschuss für Verkehr hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
1. Dezember 2020 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Günter Kovacs, Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross, 
Dr. Peter Raggl, Stefan Schennach, Michael Bernard, Andreas Arthur Spanring und Markus 
Leinfellner. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross gewählt. 

Der Ausschuss für Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 1. Dezember 2020 mit Stimmenmehrheit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2020 12 01 

 Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross Markus Leinfellner 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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